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Text 

§ 50. (1) Der Privatankläger, der Privatbeteiligte, Personen, die für Geldstrafen, Geldbußen oder für 
die Kosten des Strafverfahrens haften oder die, ohne selbst beschuldigt oder angeklagt zu sein, vom 
Verfall oder von der Einziehung einer Sache bedroht sind, sowie die gesetzlichen Vertreter dieser 
Personen können ihre Sache selbst führen; sie können sich auch eines in der Verteidigerliste 
eingetragenen Rechtsbeistandes oder eines anderen Bevollmächtigten bedienen. (BGBl. Nr. 423/1974, 
Art. I Z. 14) 

(2) Wenn es dem Gericht angemessen scheint, kann es dem vom Gerichtsort abwesenden 
Privatankläger, Privatbeteiligten, Haftungspflichtigen und dem vom Verfall oder von der Einziehung 
Bedrohten auftragen, einen an diesem Orte wohnenden Bevollmächtigten zu bestellen, und anweisen, sich 
eines in der Verteidigerliste eingetragenen Rechtsbeistandes zu bedienen. (BGBl. Nr. 423/1974, Art. I 
Z. 14) 

(3) Für die Vertretung eines in der Verteidigerliste eingetragenen Rechtsbeistandes gilt § 45a Abs. 1. 
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